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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Wahlen

Kantonale Ersatzwahlen

Die nach der Wahl von Werner Luginbühl (svp) in den Ständerat nötig gewordene
Ersatzwahl wurde bereits im Nominationsprozess der SVP entschieden, da keine andere
Partei den Anspruch der SVP auf den frei werdenden Sitz in Frage stellte. Das Rennen
um die Nominierung war allerdings spannend und lange offen: Die SVP Berner Oberland
stellte nicht die Favoritin Ursula Haller aus Thun auf, sondern Christian Rubin und Anita
Luginbühl. Haller, durch diese Entscheidung brüskiert, verzichtete in der Folge auf eine
Kandidatur. Die SVP Oberaargau nominierte Therese Rufer und Werner Salzmann.
Weitere Kandidaten waren Lorenz Hess (Region Mittelland) und Samuel Leuenberger
(Emmental). Kurz vor der Nominationsversammlung gab der ehemalige Parteisekretär
der kantonalen SVP, Christoph Neuhaus (Belp), seine Kandidatur bekannt. Er äusserte
sich, dass er Haller unterstützt hätte und nicht gegen sie angetreten wäre. An der
Nominationsversammlung setzte sich Neuhaus im fünften Wahlgang gegen Leuenberger
durch. Er blieb der einzige Kandidat für die Nachfolge von Werner Luginbühl. Trotzdem
war im Kanton Bern gemäss der geltenden Gesetzgebung keine stille Wahl möglich. Da
gleichzeitig seit 2005 nur angemeldete Kandidierende gültig gewählt werden können,
ergab sich die Situation, dass Neuhaus bereits gewählt gewesen wäre, wenn er eine
einzige gültige Stimme erhalten hätte. Der Burgdorfer Anwalt Daniel Kettiger reichte
deshalb Wahlbeschwerde ein. Seiner Ansicht nach war die verfassungsrechtliche
Garantie auf freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe verletzt. Der
Regierungsrat wies die Beschwerde ab und die Wahl konnte stattfinden. Neuhaus
erhielt bei einer tiefen Stimmbeteiligung von 24,3% 103 141 Stimmen. Fast 29% der
Stimmzettel waren leer und 11,5% ungültig. Kettiger und der Berner Fürsprecher Rudolf
Hausherr zogen Beschwerden gegen die Wahl bis vor das Bundesgericht weiter. Dieses
lehnte die Beschwerden ab. Es begründete dies damit, dass die Möglichkeit, eine leere
oder ungültige Stimme einzulegen, dem Recht auf freie Willensäusserung genüge. 1

WAHLEN
DATUM: 24.02.2008
SABINE HOHL

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Malgré l’adoption de celle-ci par le Conseil national en 2005, le Conseil des Etats a
rejeté une motion de la député Ursula Haller (udc, BE), qui demandait au Conseil
fédéral de prendre des mesures visant à repêcher et éliminer les munitions ou les
résidus d’explosifs d’origine militaire déposés au fond des lacs suisses. 2

MOTION
DATUM: 23.03.2006
ELIE BURGOS

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Erwerbsersatzordnung (EO)

Nur wenige Tage später präsentierten Abgeordnete der vier Bundesratsparteien
(Triponez, fdp, BE – Fehr, sp, ZH – Meyer-Kälin, cvp, FR – Haller, svp, BE) ein eigenes
Modell für eine über die EO finanzierte Mutterschaftsversicherung, die den
erwerbstätigen Müttern während 14 Wochen 80% des Lohnes garantieren soll; im
Gegenzug würde die Grundentschädigung für alle Dienstleistende in der Armee (mit
Ausnahme der Rekruten) ebenfalls auf 80% des vor dem Erwerbsausfall erzielten
Lohnes festgesetzt. Angesichts der beträchtlichen Reserven der EO kann bei dieser
Lösung bis auf weiteres auf eine Erhöhung der Lohnabzüge zugunsten der EO verzichtet
werden; eine spätere moderate Erhöhung des Beitragssatzes um ein Lohnpromill wurde
nicht ausgeschlossen. Der Vorschlag wurde von Gewerbeverbandsdirektor Triponez –
zwei Jahre zuvor einer der prononciertesten Gegner einer Versicherungslösung –
versehen mit 108 Unterschriften in Form einer parlamentarischen Initiative im
Nationalrat eingereicht. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2001
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Vorjahr hatte der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Triponez (fdp, BE)
für einen über die Erwerbsersatzordnung (EO) finanzierten Mutterschaftsurlaub Folge
gegeben und seine Fachkommission (SGK) mit der konkreten Ausarbeitung einer
Gesetzesvorlage beauftragt. Diese sprach sich für einen vierzehnwöchigen
Mutterschaftsurlaub für unselbständig und selbständig erwerbstätige Mütter aus, mit
einem Erwerbsersatz von 80% des vor der Geburt des Kindes erzielten
durchschnittlichen Einkommens. Die Mutterschaftsentschädigung wird ins
Bundesgesetz über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee, Zivildienst
und Zivilschutz aufgenommen. Parallel dazu schlug die Kommission vor, die
Grundentschädigung für Dienstleistende – mit Ausnahme der Rekruten – von heute
65% auf 80% des entgehenden Verdienstes heraufzusetzen. Auch der Bundesrat
unterstützte dieses Modell.

Im Plenum bekämpften der Freisinnige Wasserfallen (BE) und die SVP-Mitglieder der
Kommission die Vorlage erfolglos mit zwei Nichteintretensanträgen. Sie argumentierten
mit der erst drei Jahre zuvor erfolgten Ablehnung einer Mutterschaftsversicherung in
der Volksabstimmung und monierten, damit werde einmal mehr der Volkswille
missachtet. Die Befürworter erinnerten daran, dass die Mutterschaftsversicherung 1999
vor allem deshalb verworfen worden war, weil auch ein Teil der nichterwerbstätigen
Frauen einbezogen werden und die Finanzierung über die MWSt erfolgen sollte; mit der
neuen Lösung würden nur erwerbstätige Frauen berücksichtigt, welche seit jeher
Beiträge in die EO einbezahlen. Zudem seien die Kosten des Modells moderat. Die
Kommission bezifferte sie auf CHF 543 Mio jährlich, CHF 483 Mio. für die
Mutterschaftsleistungen und CHF 60 Mio. für die Erhöhung der Entschädigung für die
Dienstleistenden. Bis 2008 würden die Reserven des EO-Fonds für die Finanzierung
ausreichen. Nachher müssten in zwei Schritten die Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge von 0,3 auf 0,5 Promille angehoben werden. Um allfälligen
Referendumsgelüsten gar nicht erst Nahrung zu geben, appellierte Nationalrätin Fehr
(sp, ZH) – mit Triponez (fdp, BE), Meyer (cvp, FR) und Haller (svp, BE) Mitinitiantin des
neuerlichen Anlaufs – bereits in der Eintretensdebatte an den Rat, keinen
weitergehenden Anträge zuzustimmen, da sie die Vorlage gefährden könnten.

In der Detailberatung fand Fehr Gehör, allerdings nicht bei ihrer eigenen Partei. Diese
unterstützte zusammen mit den Grünen zwei Anträge Maury Pasquier (sp, GE), die einen
sechzehnwöchigen Mutterschaftsurlaub und den Einbezug von Adoptiveltern
verlangten. Beide Anträge scheiterten mit 65 zu 57 resp. 84 zu 57 Stimmen. Abgelehnt
(mit 91 zu 63 Stimmen) wurde auch ein Antrag Stahl (svp, ZH), der die
Mutterschaftsversicherung auf Frauen ausweiten wollte, die im Betrieb des Ehemannes
mitarbeiten. Wenig Verständnis fand ein Antrag Wasserfallen (fdp, BE), der dafür
plädierte, auch den nichterwerbstätigen Müttern Leistungen der EO auszurichten. Da
Wasserfallen 1999 die Ausdehnung auf die Nichterwerbstätigen an vorderster Front
bekämpft hatte, wurde er verdächtigt, er wolle mit dem Antrag die ganze Vorlage zu Fall
bringen. Nicht einmal die CVP, die dieses Anliegen 1995 in die Diskussion gebracht und
wie eine Löwin dafür gekämpft hatte, mochte sich für den Antrag zu erwärmen, der mit
119 zu 33 Stimmen verworfen wurde. Engelberger (fdp, NW), der verlangte, auch die
Entschädigungen für die Rekruten seien anzuheben, wurde auf eine in Zusammenhang
mit „Armee XXI“ geplante EO-Revision vertröstet. Am Ende passierte die Vorlage mit 129
zu 27 Stimmen. Die Nein-Stimmen stammten von einer Mehrheit der männlichen SVP-
Abgeordneten sowie von den beiden Freisinnigen Wasserfallen (BE) und Bosshard (ZH).
Von der SVP stimmten die beiden Frauen Gadient (GR) und Haller (BE) sowie Hassler
(GR), Siegrist (AG), Joder und Weyeneth (beide BE) dafür. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2002
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession behandelte der Ständerat die durch eine parlamentarische
Initiative des Nationalrats initiierte Revision des Erwerbsersatzgesetzes, mit welchem
der Kreis der Anspruchsberechtigten auf Mütter ausdehnt wird, die im Zeitpunkt der
Niederkunft als Arbeitnehmerinnen oder Selbstständigerwerbende im Sinn des
Sozialversicherungsrechts gelten oder die im Betrieb des Ehemannes mitarbeiten und
dafür einen Barlohn erhalten. Ihnen wird während 14 Wochen eine
Erwerbsersatzentschädigung gewährt, die 80% des durchschnittlichen versicherten
Lohnes beträgt, welcher vor dem Verdienstausfall erzielt wurde. In seinem
Eintretensvotum betonte der Sprecher der Kommission, es handle sich nicht um eine
eigenständige Mutterschaftsversicherung im Sinn eines neuen
Sozialversicherungszweiges, sondern es werde – mit der Finanzierung über die EO – ein
bisheriges Instrument ausgebaut, weshalb die zusätzlichen Administrativkosten gering
seien. Forster (fdp, SG) betonte, eine Mutterschaftsversicherung gehöre „zu den
vordringlichen politischen Aufgaben“. Mehrere Rednerinnen erklärten, auch wenn das

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2003
MARIANNE BENTELI
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Volk dreimal entsprechende Vorlagen abgelehnt habe, so sei der Verfassungsauftrag
doch nie in Frage gestellt worden.

Eintreten wurde ohne Gegenantrag beschlossen, obgleich die SVP die Vorlage als
„ordnungspolitischen Sündenfall“ bezeichnete, da damit der Sozialstaat weiter
ausgebaut und die Eigenverantwortung der Familien geschwächt werde, sowie als
„Zwängerei“ gegenüber dem Ergebnis der letzten Volksabstimmung. Für die meisten
erstaunlich war die Argumentation von Germann (svp, SH), er widersetze sich dem
Vorschlag deshalb, weil nur die erwerbstätigen Mütter berücksichtigt würden; dabei war
es 1999 gerade die SVP gewesen, welche die Mutterschaftsversicherung mit dem
Argument bekämpft hatte, der Einbezug der nichterwerbstätigen Frauen sei nicht
statthaft. Bei der Detailberatung versuchte Jenny (svp, GL) noch einmal, auf die
Einführung eines Mutterschaftstaggelds zurückzukommen, scheiterte aber mit 30 zu 8
Stimmen deutlich. Bei den meisten Bestimmungen schloss sich der Ständerat dem
Nationalrat an, wobei er aber die Dauer der vorgängigen Erwerbsarbeit, die zu einem
Anspruch führt, von drei auf fünf Monate ausdehnte. In einem Punkt schuf er allerdings
eine gewichtige Differenz zur grossen Kammer: Mit 25 zu 10 Stimmen folgte er dem
Antrag der Kommission, die Anspruchsberechtigung auch auf Fälle von Adoption
auszudehnen, allerdings in eingeschränkter Form (lediglich vier Wochen, und nur, falls
das zu adoptierende Kind jünger als vier Jahre ist). Forster (fdp, SG) machte vergebens
geltend, damit lege man der Vorlage unnötig Stolpersteine in den Weg, weshalb es der
Nationalrat auch ausdrücklich vermieden habe, die Adoption zu berücksichtigen. Vor
den Beratungen hatten auch der Initiant und die drei Initiantinnen des Modells –
Triponez (fdp, BE), Haller (svp, BE), Meyer (cvp, FR) und Fehr (sp, ZH) – erfolglos an den
Ständerat appelliert, das Fuder nicht zu überladen. 5

Krankenversicherung

Nicht behandelt werden konnten im Berichtsjahr zwei Postulate, welche die paradoxe
Situation thematisierten, dass die Krankenkassen heute die Kosten für einen
Schwangerschaftsabbruch übernehmen, jene für die Prävention aber nicht.
Nationalrätin Dormann (cvp, LU) wollte den Bundesrat verpflichten, ärztlich verordnete
Verhütungsmittel in den Grundleistungskatalog aufzunehmen, Nationalrätin Maury
Pasquier (sp, GE) erhob die gleiche Forderung für die freiwillige Sterilisation (Po.
00.3363). Beide Parlamentarierinnen stellten fest, dass – abgesehen von ethischen
Überlegungen – Präventionsanstrengungen die Krankenversicherung letztlich weniger
kosten als die Abdeckung eines Schwangerschaftsabbruchs resp. einer Geburt, ganz zu
schweigen von den sozialen Kosten einer nicht gewollten oder nicht verantwortbaren
Schwangerschaft. Obgleich der Bundesrat bereit war, beide Postulate entgegen zu
nehmen, wurden sie von Abgeordneten der SVP bekämpft – jenes von Dormann von
Haller (BE), jenes von Maury Pasquier von Bortoluzzi (ZH) – und damit vorderhand einem
Beschluss des Rates entzogen. Noch weniger Erfolg hatte eine Motion Maury Pasquier
zur Rückerstattung der Leistungen von Podologen für die Fusspflege bei Diabetikern
(Mo. 98.3481). Bundesrat Dreifuss erklärte, ihr Departement habe diese Frage bereits
geprüft und negativ entschieden, da diese Dienstleistung vom Pflegepersonal in
Spitälern und Heimen sowie den Spitex-Diensten angeboten werde; ein Grundsatz des
KVG sei es, keine neuen Berufsgruppen zur sozialen Krankenversicherung zuzulassen,
wenn eine Leistung schon von einer anderen anerkannten Berufsgruppe erbracht wird.
Die Motion wurde mit 62 zu 41 Stimmen abgelehnt. Ebenfalls verworfen wurde eine
Motion Gysin (sp, BS), die verlangte, die Krankentransporte sollten vollumfänglich (und
nicht wie heute in der Regel zu 50%) von der Grundversicherung übernommen werden
(Mo. 983620). Gysin dachte dabei vor allem an schwerst kranke Langzeitpatienten, die
mehrmals wöchentlich eine nicht zu Hause durchführbare Behandlung (Bestrahlung,
Dialyse usw.) benötigen. Bundesrätin Dreifuss erinnerte daran, dass diese Frage bei der
Einführung des neuen KVG geprüft worden sei, angesichts der schwierigen
Überprüfbarkeit aber nicht Eingang ins Gesetz gefunden habe. 6

POSTULAT
DATUM: 06.10.2000
MARIANNE BENTELI
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Ausgehend von einem Bericht des BFS, wonach in der Schweiz bei Eheschliessungen in
fast 50% der Fälle mindestens ein Partner oder eine Partnerin eine ausländische
Staatsangehörigkeit hat, forderte Nationalrätin Haller (svp, BE) den Bundesrat mit einer
Motion auf, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Visumserteilung, des
Familiennachzugs und des Ehevorbereitungsverfahrens allen ausländischen Personen,
die ihren ehelichen Wohnsitz in der Schweiz haben werden, schriftliche Informationen
über zentrale schweizerische Rechtsvorschriften in einer für die Betroffenen
verständlichen Sprache zur Verfügung gestellt werden. Neben dem Eherecht sei
insbesondere auch über die Gleichstellung von Frau und Mann, über die Rechte der
Kinder sowie über weitere Grundrechte und -pflichten zu informieren. Ferner soll auf
die Strafbarkeit von Tatbeständen wie häusliche Gewalt, Zwangsheirat usw. sowie auf
geeignete Beratungsstellen hingewiesen werden. Da im neuen Ausländergesetz (AuG)
die Integration als vordringliche Querschnittsaufgabe der Behörden auf allen Stufen
verankert ist, war der Bundesrat bereit, die Motion entgegenzunehmen, worauf diese
vom Nationalrat diskussionslos angenommen wurde. 7

MOTION
DATUM: 22.06.2007
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Motion Haller (svp, BE) angenommen, welche den
Bundesrat beauftragt, dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Visumserteilung, des
Familiennachzugs und des Ehevorbereitungsverfahrens allen ausländischen Personen,
die ihren ehelichen Wohnsitz in der Schweiz haben werden, schriftliche Informationen
über zentrale schweizerische Rechtsvorschriften in einer für die Betroffenen
verständlichen Sprache zur Verfügung gestellt werden. Der Ständerat überwies diese
Motion diskussionslos. 8

MOTION
DATUM: 24.09.2008
MARIANNE BENTELI

Familienpolitik

Ausgehend von einer im Vorjahr vom Nationalrat angenommenen parlamentarischen
Initiative der Zürcher Sozialdemokratin Fehr zur Anschubfinanzierung von
Kinderkrippen erarbeitete die SGK einen Gesetzesentwurf samt
Finanzierungsbeschluss. Sie schlug dem Plenum vor, die Schaffung von neuen
Krippenplätzen während zehn Jahren mit jährlich 100 Mio Fr. zu unterstützen; konkret
vorgelegt wurden ein Bundesgesetz, das die Förderungsmodalitäten regelt, sowie ein
Kreditbeschluss über 400 Mio Fr. für die ersten vier Jahre. Bis auf die SVP, die nach den
Worten ihres Sprechers Bortoluzzi (ZH) „verantwortungsmüde Eltern“ und Zustände „à
la Ostblock“ witterte, und die LP stellten sich alle Fraktionen hinter das Gesetz, das mit
117 zu 53 Stimmen angenommen wurde. SP und CVP stimmten geschlossen zu, bei der
FDP eine Mehrheit (darunter sämtliche Frauen), bei der SVP nur gerade die drei
weiblichen Abgeordneten Fehr (ZH), Gadient (GR) und Haller (BE) sowie Siegrist (AG).
Angesichts der Lage der Bundesfinanzen beantragte der Bundesrat, der das Anliegen
grundsätzlich unterstützte, ein auf maximal acht Jahre und nur je 25 Mio Fr. reduziertes
Engagement. Mit 108 zu 70 Stimmen konnte sich aber der Antrag der Kommission
durchsetzen. Gutzwiller (fdp, ZH) erinnerte als Sprecher der Kommission daran, dass
Studien den volkswirtschaftlichen Nutzen von familienexternen Betreuungsplätzen
nachgewiesen haben, weshalb es sich hier um eine sinnvolle Investition handle. Im
Ständerat machte nur gerade Schmid (cvp, AI) grundsätzlich Opposition gegen die
Vorlage. Ein Rückweisungsantrag Hess (fdp, OW), der zuerst eine Vernehmlassung bei
den Kantonen durchführen wollte, da diese nach dem Auslaufen der
Anstossfinanzierung primär in der Pflicht stehen dürften, die Krippen weiter zu
unterstützen, wurde mit 29 zu 12 Stimmen abgelehnt. Als Kompromiss zwischen
Bundes- und Nationalrat beschloss die kleine Kammer aber, anstatt 400 Mio Fr. nur
200 Mio Fr. für die nächsten vier Jahre zur Verfügung zu stellen und das Programm auf
acht Jahre zu begrenzen; zudem sollten die Beiträge nicht mehr maximal einen Drittel
der Kosten abdecken, sondern höchstens 5000 Fr. pro Krippenplatz. Ein Antrag Jenny
(svp, GL), dem Bundesrat zu folgen, wurde ebenso abgelehnt wie der Antrag Studer (sp,
NE) auf Zustimmung zum Nationalrat. Die Vorlage wurde mit 31 zu 4 Stimmen
angenommen, der Finanzierungsbeschluss mit 23 zu 5 Stimmen. Angesichts der klaren
Willensbezeugung der kleinen Kammer, den Kreditrahmen mindestens um die Hälfte zu
kürzen, bat die Initiantin Fehr (sp, ZH) den Nationalrat, dem Ständerat in allen Punkten
zuzustimmen, um nicht die Vorlage als Ganzes zu gefährden. Mit 120 zu 58 Stimmen
übernahm der Rat die Beschlüsse der Ständekammer. Das Gesetz tritt auf den 1.
Februar 2003 in Kraft. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.03.2002
MARIANNE BENTELI
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Im Jahr 2006 gaben die Kommissionen für Wirtschaft, Bildung und Kultur beider Räte
fünf parlamentarischen Initiativen von Nationalrätinnen unterschiedlichster politischer
Couleur Folge. Diese wollten in der Bundesverfassung verankern, dass die Kantone und
Gemeinden für ein bedarfsgerechtes ausserfamiliäres Kinderbetreuungsangebot bis
zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu sorgen haben, wobei sie der Bund
unterstützen könnte. Während die Initiativen der Nationalrätinnen Christine Egerszegi-
Obrist (fdp, AG; Pa.Iv. 05.429), Ruth Genner (gp, ZH; Pa.Iv. 05.430), Jacqueline Fehr (sp,
ZH; Pa.Iv. 05.431) und Ursula Haller (svp, BE; Pa.Iv. 05.440) auch ein vorschulisches
Betreuungsangebot im Auge hatten, beschränkte sich die parlamentarische Initiative
von Kathy Riklin (cvp, ZH; Pa.Iv. 05.432) auf die schulergänzende Betreuung. 
Den Beschluss auf Folgegeben der sogenannten Tagesschul-Initiativen fasste die WBK-
NR mit 20 zu 5 Stimmen, die WBK-SR gar einstimmig. In ihrer Medienmitteilung betonte
die WBK-NR: «Es ist auch nicht mangelnde Eigenverantwortung, welche solche
Einrichtungen notwendig macht, sondern die Einsicht, dass diese Investitionen
volkswirtschaftlich interessant und gesellschaftspolitisch notwendig sind.» 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2006
MARLÈNE GERBER

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Mit dem knappen Stimmenverhältnis von 72 zu 67 gab der Nationalrat in der
Frühjahrssession einer parlamentarischen Initiative des Neuenburger SP-Abgeordneten
Berberat Folge, der eine Landessprache als erste Fremdsprache im Unterricht auf
Verfassungsstufe festschreiben möchte. Haller (svp, BE) machte als Sprecherin der
Kommission geltend, Sprache sei mehr als Kommunikationsmittel; sie vermittle Kultur,
geistiges Erbe, Emotion und Politik. Die Gegner fochten mit dem föderalistischen
Argument der Kantonshoheit in Schulfragen, was Berberat mit der Feststellung
konterte, diese sei bei der flächendeckenden Einführung des Herbstschulbeginns und
mit der Verpflichtung der Schulen zu einem ausreichenden Sportunterricht bereits
relativiert worden. In ihren Ausführungen zuhanden der Presse erklärten mehrere der
Befürworter, sie hätten eher «contre coeur» für die Initiative gestimmt, weniger aus
Opposition gegen Frühenglisch als vielmehr, um die Romands nicht zu brüskieren und
die Diskussion auf eine breitere politische Ebene zu stellen. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2001
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im März hat die SVP ihre Parteigremien neu organisiert und bestellt. Die Zahl der
Delegierten wurde von 500 auf 600 erhöht, das Vizepräsidium von zwei auf drei
Mitglieder verstärkt. Ueli Maurer (ZH) wurde für weitere vier Jahre in seinem Amt als
Parteipräsident bestätigt. Das Vizepräsidium teilen sich die Bisherige Cornelia Stamm
Hurter und neu die Nationalräte Jean Fattebert (VD) und Toni Brunner (SG). Bereits im
Vorfeld des Sonderparteitages wurde der Leitende Ausschuss neu besetzt. Das
Präsidium lehnte dabei die Aufnahme der als liberal geltenden Nationalrätin Ursula
Haller und des alt Nationalrats Albert Rychen (beide BE) ab und sprach sich für die mit
dem Zürcher Flügel politisierenden Angelica Zanolari, Parteipräsidentin in Basel-Stadt,
und für Nationalrat Christoph Mörgeli (ZH) aus. Als Vertreter der Berner Sektion im
Leitenden Ausschuss verblieben lediglich Bundesrat Ogi sowie Kantonalpräsident und
Nationalrat Hermann Weyeneth – beide von Amtes wegen. 12

PARTEICHRONIK
DATUM: 21.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

01.01.65 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Nachgang zur UNO-Abstimmung kam es in der SVP-Fraktion zu einer heftigen
Aussprache, in der die UNO-Beitrittsgegner die Beitrittsbefürworter (unter anderen
Haller, BE und Lisbeth Fehr, ZH) angriffen, weil sie sich aktiv für die Vorlage eingesetzt
hatten. Einzelne Exponenten des Zürcher Flügels drohten mit Parteiausschluss und
verlangten, dass sich Kandidierende für eidgenössische Wahlen mittels Unterschrift der
Parteilinie verpflichteten. 13

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 06.03.2002
MAGDALENA BERNATH

Nach dem Verstreichen des Ultimatums an Widmer-Schlumpf und ihre Kantonalsektion
beschloss der SVP-Zentralvorstand am 18. Mai mit 84 zu 13 Stimmen, das
Ausschlussverfahren gegen die Bündner SVP einzuleiten. Am 1. Juni fiel der materielle
Entscheid für den Ausschluss, bei dem die Vertreter der Bündner SVP in den Ausstand
treten mussten, mit 81 zu 5 Stimmen. Die notwendige Zweidrittelmehrheit wurde damit
problemlos erreicht. Die ausgeschlossene SVP Graubünden kündigte die Gründung
einer neuen Partei für den 16. Juni an. Zur neuen Partei gehören würden die beiden
bisherigen SVP-Regierungsräte Barbara Janom und Hansjörg Trachsler, sowie die
Nationalräte Gadient und Hassler, ebenso die meisten SVP-Grossräte im Bündner
Parlament. Auch im Kanton Bern trat eine Gruppe von 35 Dissidenten um den
Nationalrat Hans Grunder am 2. Juni an die Öffentlichkeit. Dazu gehörten auch SVP-
Regierungsrat Urs Gasche und Ständerat Werner Luginbühl. Bereits seit April hatte es
Berichte über die so genannte „Gruppe Bubenberg“ gegeben. Diese Gruppe verfolgte
nun die Alternativen Austritt der ganzen Berner SVP aus der SVP Schweiz und Gründung
einer neuen Partei. Eine Resolution mit der Austrittsforderung wurde an den Vorstand
der Berner SVP gerichtet. Ein Austritt der ganzen Berner SVP hätte allerdings eine
Zweidrittelmehrheit an der Delegiertenversammlung erfordert. Hans Grunder und
Ursula Haller kündigten an, eine neue Partei zu gründen, falls dies nicht erreicht werde.
Bundesrat Samuel Schmid sprach sich für einen Austritt der Berner SVP aus der
nationalen Partei aus und machte bekannt, dass er einer allfälligen neuen Partei
beitreten würde. Der ehemalige Vizepräsident der SVP Glarus, Martin Landolt, kündigte
die Gründung einer neuen Partei im Kanton Glarus an. Die nationale SVP-Spitze
reagierte gelassen auf die Abspaltungsgefahr. Es handle sich nur um eine
Flurbereinigung. 14

PARTEICHRONIK
DATUM: 12.06.2009
SABINE HOHL

1) BZ, 22.-25.10., 30.11., 1.12., 7.12. und 12.12.07; Bund, 29.-30.11., 4.12. und 13.-15.12.07; Presse vom 25.2.08; BZ, 28.12.07, 10.-
11.1., 17.1., 28.2. und 26.3.08; Bund, 11.1., 17.1., 6.2., 1.4., 10.5. und 22.-23.12.08
2) BO CE, 2006, p. 267 ss.; BO CN, 2005, p. 1562 s.
3) Presse vom 20.6.01.
4) AB NR, 2002, S. 1925 ff.; BBl, 2002, S. 7522 ff. und 2003, S. 1112 ff.
5) AB SR, 2003, S. 529 ff.; Presse vom 13.6.03.
6) AB NR, 2000, S. 1197.; AB NR, 2000, S. 370f.; AB NR, 2000, S. 374.
7) AB NR, 2007, S. 1140.
8) AB SR, 2008, S. 711. 
9) BBl, 2002, S. 4219 ff. und 4262 ff. (BR); AB NR, 2002, S. 592 ff., 1491 ff. und 1705; AB SR, 2002, S. 459 ff. und 938; BBl,
2002, S. 6488 ff. und BBl, 2003, S. 410; Presse vom 23.2. und 28.3.02. Vgl. SPJ 2000, S. 252 f. (Studie) und 2001, S. 210.
10) Medienmitteilung WBK-NR vom 24.2.06; Medienmitteilung WBK-SR vom 27.6.06
11) AB NR, 2001, S. 323 ff.; Presse vom 23.-26.3.01
12) Presse vom 4.3., 6.3. und 21.3.00. 
13) AZ, 12.2.02; BZ, 15.2.02; Presse vom 5.3. und 6.3.02.
14) Einleitung des Ausschlussverfahrens: Presse vom 19.5.08. Ausschlussentscheid: Presse vom 2.6.08. BE und GR: Presse
vom 3.6.08. GL: NZZ, 6.6.08. Resolution der Dissidenten in Bern: NZZ, 11.6. und 12.6.08.
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